
819 Rechtsmittel

ihrer Verbündeten unter Führung 
der marxistisch-leninistischen Par
tei in der sozialistischen Gesell
schaftsordnung zum —> Recht, zu 
seinen Forderungen, zu den 
Grundrechten und Grundpflichten 
der Bürger, zu dem, was unter be
stimmten gesellschaftlichen Bedin
gungen gerecht oder ungerecht ist, 
ausdrücken. Das R. wird inhaltlich 
vom Klassenstandpunkt der Arbei
terklasse geprägt und widerspiegelt 
die grundlegenden Interessen aller 
Werktätigen. Es ist zugleich Teil 
des —* Klassenbewußtseins. Das R. 
führt zur freiwilligen Einhaltung, 
des sozialistischen Rechts. Es 
äußert sich in der praktisch-politi
schen Tätigkeit der Werktätigen, 
im Verhalten der Bürger und der 
Staatsfunktionäre zur sozialisti
schen Staats- und Gesellschaftsord
nung, in den politischen und juri
stischen Theorien und in der akti
ven Teilnahme der Werktätigen an 
der Vorbereitung, Durchführung 
und Kontrolle wichtiger Gesetze. 
Gleichzeitig nimmt das R. selbst 
aktiven Einfluß auf den Verlauf 
der gesellschaftlichen Entwicklung. 
Es fördert z. B. die Herausbildung 
einer sozialistischen Staats- und 
Arbeitsdisziplin, die Einhaltung 
der Gebote der sozialistischen Mo
ral und stimuliert das Verantwor
tungsgefühl des einzelnen für das 
Ganze. Es trägt zur Entwicklung 
der sozialistischen Lebensweise 
bei, indem es Unduldsamkeit ge
genüber Verstößen gegen das 
Recht und die vorbehaltlose Ach
tung der Gesetze fordert. Das R. 
wird letztlich durch die materiellen 
Lebensbedingungen der sozialisti
schen Gesellschaft bestimmt. Zu
gleich wirken die sozialpolitischen 
und ideellen Lebensbedingungen 
der Gesellschaft, insbesondere die 
Klassen- und Machtverhältnisse, 
die politischen, moralischen und 
philosophischen Anschauungen 
der Arbeiterklasse und ihrer Ver
bündeten sowie die Traditionen 
und die internationalen Beziehun

gen der Arbeiterklasse und ihres 
Staates auf das R. ein. Die theoreti
sche Grundlage des R. ist die 
—* marxistisch-leninistische Staats- und 
Rechtswissenschaft als Teil des Mar
xismus-Leninismus. Das R. entwik- 
kelt sich im Verlaufe des revolutio
nären Kampfes der Arbeiterklasse 
unter Führung ihrer marxistisch-le
ninistischen Partei. Es entsteht auf 
der Grundlage des Marxismus-Le
ninismus, der wissenschaftlichen 
Politik der Partei der Arbeiter
klasse und der Erfahrungen der Ar
beiterklasse im revolutionären 
Klassenkampf zum Sturz der Aus
beuterordnung und zur Errichtung 
der Diktatur des Proletariats. Mit 
der Errichtung der politischen 
Macht der Arbeiterklasse wird das 
R. der Arbeiterklasse immer mehr 
zu dem in der Gesellschaft herr
schenden R. Die Entwicklung des 
R. ist eine ständige Aufgabe der ge
samten politischen Organisation 
der Gesellschaft. Der —» sozialisti
sche Staat hat dabei eine besondere 
Verantwortung. Die Vermittlung 
von Rechtskenntnissen und die 
Rechtserziehung sind wichtige 
Voraussetzungen für die Entwick
lung des R. Der Inhalt des soziali
stischen Rechts muß den Werktäti
gen von der marxistisch-leninisti
schen Partei sowie von den staatli
chen und gesellschaftlichen Orga
nen gezielt vermittelt werden. 
Rechtserziehung trägt in dem 
Maße zur Herausbildung und Ent
wicklung sozialistischen R. bei, wie 
sie die Fähigkeit und Bereitschaft 
herausbilden hilft, die Normen des 
sozialistischen Rechts freiwillig zu 
befolgen und schöpferisch anzu
wenden sowie für die —» sozialisti
sche Gesetzlichkeit und Rechtssicher
heit in allen gesellschaftlichen Be
reichen aktiv einzutreten. Große 
Bedeutung erlangt dabei die 
Rechtserziehung der Jugend.

Rechtsmittel: rechtlich vorgese
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